
1. Was wollen Sie tun, damit unsere sozialen Systeme nicht unter der wachsenden 
Erwerbsarmut noch weiter schrumpfen? Wie denken Sie über eine Entkopplung von 
Sozialsystemen und Erwerbsarbeit? z.B. durch eine universale Bürgerversicherung und 
durch ein Bedingungsloses Grundeinkommen?

Die SPD lehnt ein bedingungsloses Grundeinkommen ab. Es entwertet die Leistung der 
arbeitenden Menschen. Das Grundeinkommen schließt Menschen von der Teilhabe an Arbeit und 
gesellschaftlichem Zusammenhalt aus. Uns kommt es vielmehr darauf an, die hohe Qualifikation 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland angesichts des digitalen Umbruchs in der
Arbeitswelt maximal zu erhalten. Wir wollen daher in die gute Qualifikation der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer investieren. Dafür schaffen wir ein Recht auf Weiterbildung. Arbeitslose, die 
innerhalb von drei Monaten keine neue Beschäftigung finden, sollen von der Bundesagentur für 
Arbeit ein Angebot für eine Qualifizierungsmaßnahme erhalten, um so ihre Vermittlungschancen zu
erhöhen. Für die Dauer der Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen soll es ein neues 
Arbeitslosengeld Q (ALG Q) geben. Wir werden die Arbeitslosenversicherung zu einer 
Arbeitsversicherung weiterentwickeln und dementsprechend einen Umbau der Bundesagentur für 
Arbeit zu einer Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung vorantreiben. Die Arbeitsversicherung 
darf nicht erst bei Arbeitslosigkeit reagieren! Auch wer in Beschäftigung ist, soll bereits eine 
unabhängige Beratung zu Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen können. 
Alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen ein persönliches Chancenkonto erhalten, das mit 
einem staatlichen Startguthaben ausgestattet ist. Es kann eingesetzt werden für die Finanzierung 
von Weiterbildung und Qualifizierung, die über reine Erhaltungsqualifikationen hinausgehen, denn 
dafür müssen die Unternehmen Verantwortung tragen. Man kann es zudem nutzen für 
Gründungen und den Übergang in die Selbstständigkeit. Arbeit bleibt für uns die Grundlage von 
Wohlstand und sozialer Sicherheit. Arbeit gibt es in der Gesellschaft genug. Sie muss organisiert 
und gerecht verteilt werden. Deswegen halten wir an der Forderung der Vollbeschäftigung fest. In 
diesem Sinne ist auch die Grundsicherung für Arbeitsuchende im SGB II nicht bedingungslos, 
sondern mit den Bemühungen zur Integration in den Arbeitsmarkt verknüpft. Wir wollen die 
individuelle Förderung der Arbeitsuchenden in den Jobcentern verbessern. Im Vordergrund 
müssen der Erhalt und der Ausbau von Beschäftigungsfähigkeit gegenüber der schnellen 
Vermittlung stehen. Die schärferen Sanktionen für unter 25-Jährige werden wir aus dem SGB II 
streichen. Die Sanktionierung von Leistungen für Kosten der Unterkunft werden wir abschaffen. 
Niemand darf aufgrund einer Sanktion wohnungslos werden. Darüber hinaus erkennen wir an, 
dass es jenseits der Erwerbsarbeit wichtige Arbeit in allen Bereichen der Gesellschaft gibt, die zu 
fördern ist. Dies geschieht im Übrigen bereits heute vielfach, etwa durch die rentenrechtliche 
Absicherung von Kindererziehungszeiten und Pflegezeiten, oder die Absicherung ehrenamtlicher 
Tätigkeiten in der Unfallversicherung.

2. Für welche Maßnahmen wollen Sie sich einsetzen, um Menschen finanziell zu unterstützen, 
die unbezahlte Sorgearbeit leisten und daher von Altersarmut bedroht sind?

Wir sind der Auffassung, dass Erwerbs- und Sorgearbeit zusammen gedacht werden müssen und 
neu gestaltet werden müssen. Denn wir wollen für eine Gleichstellung zwischen den 
Geschlechtern sorgen. Eine moderne Gleichstellungspolitik ist eng mit guter Politik für Familien 
verbunden. Solange Familienaufgaben nach wie vor überwiegend von Frauen übernommen 
werden, sind es Frauen, die aufgrund ihres familiären Engagements berufliche Nachteile erfahren. 
Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Sie ist 
eine Querschnittsaufgabe, die alle Bereiche durchziehen muss. Es gibt Jahre, in denen die Familie



mehr Zuwendung und mehr Zeit braucht als in anderen. Eltern wollen für ihre Kinder da sein und 
beruflich den Anschluss halten. Oft stehen sie zudem vor der Herausforderung, sich um 
pflegebedürftige Angehörige zu kümmern. Wir sorgen dafür, dass Familie, Beruf und Pflege besser
zusammengehen. Wir ermöglichen Eltern, berufliche und familiäre Aufgaben gerecht aufzuteilen. 
Dafür brauchen sie ein gutes Angebot an Kitas und Schulen sowie mehr Zeit und Geld. Die gleiche
Sorgfalt und Energie, die wir für unsere Kinder verwenden, brauchen wir auch für die Älteren in 
unserer Familie. Denn Pflege ist keine Privatsache. Diejenigen, die sich um andere kümmern, 
lassen wir nicht alleine. 

 Familienarbeitszeit und Familiengeld

Viele Eltern wünschen sich, ihre Arbeit und die Kindererziehung partnerschaftlich aufteilen zu 
können. Bislang heißt das allerdings, finanzielle und berufliche Nachteile in Kauf nehmen zu 
müssen. Das wollen wir ändern! Wir unterstützen Eltern: mit der Einführung der Familienarbeitszeit
und des Familiengeldes. Noch ist es so, dass viele junge Väter nach kurzer Elternzeit voll in ihre 
Jobs zurückkehren. Obwohl die meisten gern etwas weniger arbeiten würden als vorher, um mehr 
Zeit mit der Familie zu haben. Mütter steigen hingegen oft nach einem Jahr Elternzeit in Teilzeit 
wieder ein, obwohl sie gern etwas mehr arbeiten würden. Das verhindert nicht nur eine 
partnerschaftliche Aufteilung der Arbeit und Kindererziehung, sondern hat für Frauen negative 
Folgen: geringeres Einkommen, schlechtere Aufstiegschancen und später eine geringere Rente. 
Als ersten Schritt haben wir bereits das ElterngeldPlus eingeführt, das es Eltern ganz kleiner 
Kinder leichter macht, Elternzeit und Teilzeitarbeit miteinander zu verbinden. In einem nächsten 
Schritt werden wir eine Familienarbeitszeit einführen. Wenn beide Eltern ihre Arbeitszeit 
partnerschaftlich aufteilen, erhalten sie das Familiengeld. Es beträgt jeweils 150 Euro monatlich für
beide Eltern, wenn sie jeweils 75 Prozent bis 90 Prozent der jeweiligen regulären Vollzeit arbeiten 
(das entspricht je nach betrieblicher bzw. tarifvertraglich geltender Vollzeit 26 bis 36 
Wochenstunden). Und es wird bis zu 24 Monate gezahlt. Gerade Familien mit kleinen Einkommen 
sollen sich eine gerechte Aufteilung von Familie und Beruf leisten können. Natürlich werden auch 
Allein- oder getrennt Erziehende sowie Regenbogenfamilien das Familiengeld erhalten. Wir 
werden die Gewerkschaften dabei unterstützen, diese Regelung tarifvertraglich zu begleiten.

 Kulturwandel in der Arbeitswelt

Mehr Zeit für die Familie braucht auch einen Kulturwandel in der Arbeitswelt. Dazu gehört auch die 
Abkehr vom „Präsenz-Wettbewerb" im Beruf. Für familiengerechte Arbeits- und 
Besprechungszeiten, Homeoffice- und Dienstreiseregelungen sind die Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber in der Pflicht. Der öffentliche Dienst soll dabei Vorreiter sein und die partnerschaftliche 
Aufteilung von Erwerbsarbeit, Kindererziehung und Pflege fördern.

 Familienarbeitszeit für Pflegende

Wer Angehörige pflegt, braucht mehr Zeit für Zuwendung und oft auch finanzielle Unterstützung. 
Wir führen die Familienarbeitszeit für Pflegende ein. So ermöglichen wir Menschen, die 
Familienmitglieder pflegen, eine Freistellung von der Arbeit mit Lohnersatzleistung: Pflegende 
Angehörige können ihre Arbeitszeit für bis zu drei Monate ganz oder zum Teil reduzieren und 
erhalten in dieser Zeit eine Lohnersatzleistung, die sich in Höhe und Umfang am Elterngeld 
orientiert. Wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer darüber hinaus länger ihre Arbeitszeit für die
Pflege von Angehörigen verringern möchten, erhalten sie das Familiengeld für Pflege. Es beträgt 
150 Euro monatlich und wird für Beschäftigte gezahlt, die 75 Prozent bis 90 Prozent der jeweiligen 
regulären Vollzeit arbeiten; das entspricht je nach betrieblicher bzw. tarifvertraglich geltender 



Vollzeit 26 bis 36 Wochenstunden.

 Vereinbarkeit von Arbeit und Leben

Mehr selbstbestimmte Arbeitszeitgestaltung ist ein zentrales Ziel, um mehr Vereinbarkeit von Arbeit
und Leben zu ermöglichen. Beschäftigte sollen mehr Wahlmöglichkeiten bei ihrer Arbeitszeit und 
für ihren Arbeitsort erhalten, sofern betriebliche Belange dem nicht entgegenstehen. Wir wollen 
daher, in enger Abstimmung mit Gewerkschaften und Unternehmen, ein Wahlarbeitszeitgesetz auf 
den Weg bringen, in dem Rechtsansprüche der Beschäftigten, finanzielle Unterstützung in 
bestimmten Lebensphasen und Anreize für die Aushandlung betrieblicher Wahlarbeitskonzepte 
miteinander verzahnt sind. Ein wichtiger Baustein ist hierbei das Recht, nach einer Phase der 
freiwilligen Teilzeitarbeit auf die frühere Arbeitszeit zurückzukehren. Vor allem Frauen sind von der 
sogenannten Teilzeitfalle betroffen. Wir wollen Langzeitkonten für Beschäftigte und Betriebe 
attraktiver machen. Wenn viel Arbeit anfällt, muss es möglich sein, zusätzlich geleistete 
Arbeitszeiten anzusparen. In ruhigeren Phasen oder wenn mehr Zeit für die Familie gebraucht 
wird, kann dann weniger gearbeitet werden. Wir wollen daher prüfen, ob und wie Langzeitkonten 
betriebsübergreifend organisiert werden können. Digitalisierung ermöglicht mehr Flexibilität und 
bessere Chancen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das Wahlarbeitszeitgesetz soll auch
einen rechtlichen Rahmen für mobile Arbeit schaffen.

3. Wie wollen Sie den wachsenden Pflegenotstand, Bildungsnotstand und die Wohnungsnot 
lösen?

Pflege
Die Medizinischen Dienste überprüfen nach den gesetzlichen Vorgaben die Qualität der 
pflegerischen Versorgung in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen im Auftrag der 
Landesverbände der Pflegekassen bundeseinheitlich. Die Qualitätssicherung muss für alle 
Pflegeeinrichtungen verbessert und einheitlicher und transparenter werden. Eine gute und sichere 
Versorgung für Patientinnen und Patienten gibt es nur mit ausreichend Personal.
Der Pflegeberuf muss gerecht bezahlt, flexibler wahrnehmbar und mit mehr Aufstiegschancen 
versehen werden. Wir werden die aktuellen Arbeitsbedingungen von Pflegehilfskräften und –
fachkräften diskutieren und konkrete Vorschläge zur Verbesserung der Attraktivität des 
Pflegeberufes erarbeiten. Wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege und einen 
leichteren Zugang zu Ausbildung und Studium. Das Pflegeberufegesetz ist dazu ein wichtiger 
Beitrag. Eine gute und sichere Versorgung für Patientinnen und Patienten gibt es nur mit 
ausreichend Personal. Altenpflegerinnen und Altenpfleger und Beschäftigte in der Pflege leisten 
eine anspruchsvolle und schwere Arbeit, die besser anerkannt werden muss. Wir werden ein 
Sofortprogramm für mehr Personal in der Altenpflege umsetzen, um kurzfristig Entlastung für die 
Beschäftigten zu schaffen.

Hospiz- und Palliativversorgung: Der Deutsche Bundestag hat mit großer Mehrheit das Gesetz 
zur Verbesserung der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland beschlossen, das am 8. 
Dezember 2015 in Kraft getreten ist. Das Gesetz enthält vielfältige Maßnahmen zur Förderung 
eines flächendeckenden Ausbaus der Hospiz- und Palliativversorgung in allen Teilen 
Deutschlands, insbesondere auch in strukturschwachen und ländlichen Regionen. Mit dem in Kraft
treten eines Gesetzes beginnt aber erst die Umsetzung, bzw. der Auf-und Ausbau der dort 
vorgesehenen Maßnahmen. Es bleibt zunächst einmal zu beobachten, ob und wie die gesetzlichen
Ziele in der Praxis umgesetzt werden. Der Umsetzungsprozess wird vom Gesetzgeber sehr 



kritisch begleitet. Und wenn sich Nachbesserungsbedarf zeigen sollte, werden wir den auch zügig 
umsetzen. Sicher ist schon jetzt, dass sich der Gesetzgeber noch einmal mit der Versorgung im 
stationären Bereich befassen muss.

Bildung
Schulen müssen strahlen – die Gebäude aber auch ihre Ausstattung. Und wir brauchen beste 
Lehrerinnen und Lehrer. Das Schulsanierungsprogramm des Bundes soll zu einem 
Schulmodernisierungsprogramm weiterentwickelt werden. Damit sorgen wir für gut ausgerüstete 
Klassenzimmer, barrierefreie Gebäude und moderne Ausstattung, auch mit digitaler Technik. Kita-
Gebühren schaffen wir ab. Wir schaffen einen Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Kita und 
Grundschule. Bildung muss kostenfrei sein: Kita, Schule, Ausbildung, Meisterprüfung und Studium.

Wohnungsnot
Wir wollen, dass Wohnen bezahlbar bleibt, gerade auch für Menschen mit mittleren und niedrigen 
Einkommen, indem wir

- den Mietenanstieg begrenzen, 
- den sozialen Wohnungsbau weiter fördern, 
- das Wohngeld an die Entwicklung der Preise anpassen, 
- den Städten bei der Verhinderung von Wohnungslosigkeit helfen, 
- die Unterstützung vor Ort in den Quartieren weiter verbessern und die Nachbarschaften stärken

4. Welche sozialen Infrastrukturen sollen Ihrer Meinung nach in der kommenden 
Legislaturperiode prioritär ausgebaut und der Bevölkerung möglichst kostenlos oder 
zumindest kostengünstig zur Verfügung gestellt werden?

Wir brauchen eine starke öffentliche Infrastruktur. Die Menschen brauchen eine gute 
Verkehrsanbindung, Gesundheits- und Pflegeversorgung, generationengerechten Wohnraum, 
Bildungs- und Kulturangebote, wohnortnahe Einkaufsmöglichkeiten sowie schnelles Internet. Wir 
haben in dieser Wahlperiode u.a. ein Breitbandprogramm aufgesetzt, durch das rund 4 Mrd. Euro 
in den Ausbau der digitalen Infrastruktur fließen – insbesondere im ländlichen Raum. Bis 2025 
wollen wir Deutschland zu einem der Länder mit der modernsten digitalen Infrastruktur machen. 
Die SPD will in der nächsten Legislaturperiode eine Investitionsoffensive starten. Überschüsse in 
den Haushalten sollen vorrangig für Investitionen in die Infrastruktur verwendet werden. Bis 2020 
wollen wir ein gesamtdeutsches Fördersystem einrichten, das unter anderem die Wirtschafts- und 
Innovationsförderung auch für strukturschwache Regionen öffnet. Davon profitieren kleine 
Unternehmer wie beispielsweise ein Möbelschreiner oder eine Bäckerin. So bleiben die Regionen 
lebendig und wir sorgen gleichzeitig für Zukunftsperspektiven junger Menschen im ländlichen 
Raum. Grundvoraussetzung für Investitionen ist und bleibt aber eine auskömmliche finanzielle 
Grundausstattung der Kommunen, denn die Kommunen und Kommunalverbände investieren am 
meisten. Dafür hat die SPD-Bundestagsfraktion sich in den letzten Jahren mit großem 
Engagement eingesetzt, und das werden wir auch in Zukunft tun.

5. Was wollen Sie tun, damit Erwerbsarbeit mit anderen Formen menschlicher Tätigkeit 
(Sorgearbeit, am Gemeinwesen orientierte Tätigkeit, bürgerschaftliches Engagement) 
selbstbestimmt vereinbar sind? Sehen Sie in verteilungspolitischer Hinsicht 
Handlungsbedarf? Was wollen Sie dafür unternehmen?
Siehe Antwort zu Frage 1.



6. Was wollen Sie tun, damit die soziale Säule Europas ausgebaut wird?
Wir wollen eine europäische Sozialunion, die ihre Politik an den Bedürfnissen der Menschen 
ausrichtet, soziale Mindeststandards sichert und Lohn- und Sozialdumping wirksam unterbindet. 
Auch auf europäischer Ebene wollen wir den Grundsatz verankern, dass es in allen 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union wirksame soziale Grundsicherungssysteme geben muss. 
Es muss in Europa das Prinzip gelten: gleicher Lohn und gleiche Arbeitsbedingungen für 
gleichwertige Arbeit am gleichen Ort – für Männer und Frauen! Keine Toleranz gegenüber 
Sozialdumping. Unser übergeordnetes Ziel ist die Stärkung der sozialen Grundrechte: Durch ein 
soziales Fortschrittsprotokoll, verankert im europäischen Primärrecht, wollen wir festschreiben, 
dass soziale Rechte gleichrangig sind gegenüber den wirtschaftlichen Grundfreiheiten des 
Binnenmarktes. Zudem wollen wir wirksame EU-Regeln gegen Sozialdumping, insbesondere bei 
der Vergabe von Unteraufträgen, bei Briefkastenfirmen, bei vorgetäuschter Entsendung von 
Arbeitskräften und bei Scheinselbstständigkeit. Wir werden Unternehmen nicht gestatten, nur auf 
dem Papier ins Ausland zu gehen, während sie gleichzeitig ihre Aktivitäten im eigenen Land 
fortsetzen. Was sie hiermit bezwecken, sind lediglich geringere Lohnkosten und geringerer 
Arbeitnehmerschutz. Verstöße gegen das Arbeitsrecht sollen wie Verstöße gegen das 
Wettbewerbsrecht auf europäischer Ebene geahndet werden können. Starke Gewerkschaften und 
Tarifverträge gewährleisten eine angemessene Bezahlung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern. Wir müssen die Mitbestimmungsrechte in ganz Europa stärken. Die soziale 
Marktwirtschaft, die in Deutschland erfolgreich Arbeitgeber und Gewerkschaften zu Sozialpartnern 
gemacht hat, ist auch unsere Leitlinie für Europa. Wo Gewerkschaftsrechte oder die 
Tarifautonomie im Zuge der Hilfen für in der Krise befindliche Staaten ausgesetzt wurden, sind 
diese wiederherzustellen. Ein starker sozialer Dialog ist ein wesentlicher Pfeiler eines sozialeren 
Europas. Deshalb gilt: Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände müssen als Sozialpartner mit der 
Zivilgesellschaft direkt und umfassender als bisher in die Entwicklung und Umsetzung der 
europäischen Politik einbezogen und in ihrer Arbeit unterstützt werden. Es muss zudem 
sichergestellt sein, dass Vereinbarungen der Sozialpartner auf EU-Ebene respektiert werden. 
Starke Arbeitnehmerrechte und hohe Sozialstandards sind kein wirtschaftliches Hemmnis, sondern
können im Gegenteil Produktivität und Innovation begünstigen. Die EU war in den letzten 30 
Jahren immer ein wichtiger Motor für die Gleichstellung von Frauen und Männern. Die europäische
Gleichstellungspolitik hat mit ihren vielfältigen Aktivitäten, Maßnahmenplänen und Vorgaben den 
gleichstellungspolitischen Fortschritt in den Mitgliedstaaten mitbestimmt und angetrieben. Deshalb 
werden wir uns für die Fortsetzung der EU-Gleichstellungsstrategie einsetzen.

Ich hoffe, dass diese Antwort für Sie hilfreich war.


